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Infektionsschutzkonzept für Veranstaltungen (Gruppen und Angebote) und Gottesdienste  
draußen und im Kirchengebäude (Kreuzkampkapelle) 

 

1. Die folgenden Festlegungen sind das Schutzkonzept der Alt-Katholischen Pfarrgemeinde Bottrop im Sinne der Vorgaben aus § 2 Abs. 7 der 
CoronaSchVO NRW (Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01.04.2022). 
 

2.  Gerade für den Schutz gesundheitlich besonders gefährdeter Personen kommt der Eigenverantwortung und dem solidarischen Verhalten aller eine 
große Bedeutung zu. Ziel muss es sein, dass alle ihr Verhalten so ausrichten, dass auch diese Personen nicht von einer Teilnahme am sozialen und 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. 
 

3.  Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unange-
messenen Infektionsgefahren aussetzt. Hierzu sollen die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (sogenannte AHA-Regeln) 
in allen Lebensbereichen angemessen eigenverantwortlich und solidarisch beachtet werden.    
 

 

4. Vor und nach bzw. während der Veranstaltungen und Gottesdienste sind die Räumlichkeiten möglichst oft zu lüften. Die Teilnehmenden werden 
um das Mitbringen von ausreichend warmer Kleidung gebeten, um das Lüften auch bei niedrigen Außentemperaturen zu gewährleisten. Unsere 
Heizung (Umluftheizung) ist nicht nutzbar, solange sich Personen im Raum aufhalten. Zur Beheizung des Raumes wird sie vor dem Gottesdienst 
genutzt, nachdem der Raum vorher gelüftet wurde. 
 

5. Hand-Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich des Kirchengebäudes, am Eingang zum Kirchenraum und in der Toilette bereit. Wird der 
Gottesdienst draußen gefeiert, steht Hand-Desinfektionsmittel im hinteren Bereich auf einem Tischchen gut sichtbar zur Verfügung.  
 

6. Menschen, die Symptome einer Ateminfektion aufweisen oder in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt zu einer Person, die an SARS-CoV-2 
erkrankt ist, hatten, dürfen nicht am Gottesdienst oder Veranstaltung teilnehmen. Ihnen ist auch im Zweifel der Zutritt zu verweigern. 
 

Dieses Infektionsschutzkonzept ist in Kraft gesetzt durch Beschluss des Kirchenvorstandes der Alt-Katholischen Pfarrgemeinde Bottrop 
vom 07. April 2022. Es hat Gültigkeit, solange es nicht durch staatliche oder kommunale Vorgaben oder durch Beschluss des 
Kirchenvorstandes geändert worden ist. 
 

 

Bottrop, 07. April 2022     Für den Kirchenvorstand:            
          
          
          Reinhard Potts, Pfarrer   


